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Stellenausschreibung 
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befristet auf 1 Jahre (30 Std./Wo.) 
 

am Institut für Analysis und Scientific Computing, Forschungsbereich Scientific 

Computing und Modelling E101-03 

Dauer: voraussichtlich ab 1.6.2020 bis 31.05.2021, Gehaltsgruppe B 1, 

Beschäftigungsausmaß 30 Wochenstunden 
 

Aufnahmebedingungen: 

Abgeschlossenes Magister-, Diplom, Masterstudium der Fachrichtung Mathematik bzw. 

gleichwertiges Universitätsstudium im In- oder Ausland. 

Sonstige Kenntnisse:  

Hauptaufgaben: 

- Entwicklung von Softwaretechniken für moderne Finite Elemente Methoden 

- Koordination der Softwareentwicklung am SFB "Taming Complexity in Partial Differential  

   Systems" 

Zusatzanforderungen: 

- Erfahrung in der Koordination von Softwareprojekten 

 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Gehaltsgruppe beträgt derzeit EUR 2.196,80 brutto 

(14x jährlich). 
 

Ende der Bewerbungsfrist: 21.5.2020 
 

Schriftliche Bewerbungen richten Sie an die Personaladministration, Fachbereich für wiss. 

Personal der TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien. Onlinebewerbungen an: 

katharina.pauschenwein@tuwien.ac.at mit den üblichen Bewerbungsunterlagen. 
 

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen 

und beim wissenschaftlichen/künstlerischen Personal an und fordert deshalb qualifizierte 

Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der 

bestqualifizierte Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person 

eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 

Wir sind bemüht, behinderte Menschen mit entsprechender Qualifikation einzustellen und 

fordern daher ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 

Behindertenvertrauensperson der TU Wien (Kontakt: Gerhard Neustätter 

gerhard.neustaetter@tuwien.ac.at). 

Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung angefallener Reise- 

und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
Erschienen im Mitteilungsblatt der TU Wien vom 30.04.2020 

https://tiss.tuwien.ac.at/mbl/blatt_struktur/anzeigen/10402 
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